
Stadt Bönnigheim 
Kirchheimer Straße 1                                
74357 Bönnigheim 
 

 
Erteilung eines SEPA-Basislastschriftmandats: 
Die Fälligkeitstermine für die verschiedenen Beträge geraten leicht in Vergessenheit, 
zumal wir auch keine separaten Bescheide bzw. Rechnungen zu den einzelnen 
Fälligkeitsterminen verschicken. Bitte nutzen Sie deshalb die Möglichkeit, die Beträge 
von Ihrem Konto abbuchen zu lassen: Sie zahlen immer den richtigen Betrag, 
pünktlich, auch wenn sich die Betragshöhe ändern sollte. Es entstehen keine 
unnötigen Mahnkosten, Sie sparen sich das Überweisen der Forderungen oder den 
Weg zu uns. Sie können das Mandat selbstverständlich jederzeit widerrufen. Wenn 
Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen möchten, lassen Sie uns bitte das unten 
angefügte Mandat ausgefüllt und unterschrieben zurückkommen. Vielen Dank! 
 
Zahlungsempfänger:  Stadt Bönnigheim, Kirchheimer Straße 1, 74357 Bönnigheim 
Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE65ZZZ00000810883 
 
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich/Wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser 
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen 
Lastschrift einzulösen. 
Hinweise: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
Buchungs-/Kassenzeichen:   __________________________________________ 

 


